
Verfahren zur Vorinformation 
 

BREITBANDVERSORGUNG IM LÄNDLICHEN RAUM 
 

Stadt Zwickau 
- 03.11.2010 - 

 

NICHTFÖRMLICHES INTERESSENBEKUNDUNGSVERFAHREN 

 

ABSCHNITT I: KOMMUNALE GEBIETSKÖRPERSCHAFT 

 

I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N) 
 Stadtverwaltung Zwickau 
 Dezernat Wirtschaft und Bauen 
 Büro für Wirtschaftsförderung  
 Katharinenstraße 11 

08056 Zwickau 
Postfach 20 09 33  
08009 Zwickau 
Frau Annette Herrmann 
Tel.: 0375/838002 
Fax: 0375/838080 
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@zwickau.de 
 annette.herrmann@zwickau.de 

 
I.2) VERFAHRENSGRUND / GEGENSTAND DES ÖFFENTLICHEN INTERESSES: 

Die Stadt Zwickau beabsichtigt, die Verfügbarkeit von zuverlässiger und hochwertiger Breit-
bandtechnologie zu vertretbaren Preisen in allen unterversorgten Ortsteilen herstellen zu las-
sen. 
 

ABSCHNITT II: GEGENSTAND DER DIENSTLEISTUNG 

 
II.1)  BEZEICHNUNG DES AUFTRAGS DURCH DEN AUFTRAGGEBER 

Nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren, angelehnt an § 7 Abs. 2 Bundeshaushalts-
ordnung – keine Vorinformation im Sinne der Richtlinie 18/2004/EG: Freiwillige Bekanntma-
chung zum Zwecke der Aufforderung zur Abgabe einer Interessenbekundung. 

 
II.2) KURZE BESCHREIBUNG DER ART UND MENGE ODER DES WERTES DER DIENSTLEISTUNGEN: 

Es handelt sich um ein nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren, nicht um eine Vorin-
formation im Sinne des Vergaberechtes. Die Stadt Zwickau behält sich eine Entscheidung über 
die anschließende Durchführung eines Vergabeverfahrens sowie den Abschluss von Verträgen 
vor. Im Zuge dieses nichtförmlichen Interessenbekundungsverfahrens prüft die Stadt Zwickau,  
 

 ob unter den Marktteilnehmern die Absicht besteht, zum jetzigen Zeitpunkt oder in 
den folgenden 36 Monaten in der 

Stadt Zwickau (5 Stadtbezirke, 35 Stadtteile)  - Einwohner/Haushalte [94.749/48.930] - 

1) Mitte  [18.733/10.825]  

11)  Innenstadt [3.153/2.225] 

12)  Mitte-Nord [4.609/2.669] 

13)  Mitte-West[4.215/2.311] 

14)  Mitte Süd[679/403] 



15)  Nordvorstadt [6.077/3.216] 

2) Ost [15.829/8.500] 

21)  Gebiet Äußere Dresdner Straße / Pöhlauer Straße [317/162] 

22)  Eckersbach Siedlung [1.515/714] 

23)  Pöhlau[702/339] 

24)  Auerbach[1.596/730] 

25)  Eckersbacher Höhe (E5/1) [2.745/1.500] 

26)  Eckersbacher Höhe(E5/2-3)  [1.888/1.107] 

27)  Eckersbacher Höhe (E1-E4)  [5.473/3.225] 

28)  Gebiet Talstraße / Trillerberg [1.593/723] 

3) Nordvorstadt [13.853/6.423] 

31)  Pölbitz [3.717/2.046] 

32)  Weißenborn [4.278/1.967] 

33)  Niederhohndorf [313/121] 

34)  Hartmannsdorf [154/66] 

35)  Oberrothenbach [625/258] 

36)  Mosel  [2.220/888] 

37)  Crossen  [1.623/722] 

38)  Schneppendorf [590/232] 

39)  Schlunzig [333/123] 

4) West [17.020/9.296] 

41)  Gebiet Reichenbacher Straße / Freiheitssiedlung [1.053/554] 

42)  Marienthal-Ost [7.267/3.988] 

43)  Marienthal-West [8.134/4.497] 

44)  Brand [566/257] 

5) Süd [29.314/13.887] 

51)  Bockwa [228/117] 

52)  Oberhohndorf [2.324/1.021] 

53)  Schedewitz / Geinitzsiedlung[2.421/1.182] 

54)  Niederplanitz [5.515/2.502] 

55)  Neuplanitz [9.034/4.882] 

56)  Hüttelsgrün [442/176] 

57)  Oberplanitz  [6.326/2.786] 

58)  Rottmannsdorf [694/278] 

59)  Cainsdorf [2.330/943] 

die Bereitstellung von Breitbanddiensten zu den geforderten Qualitäten zu vertretba-
ren Preisen ohne öffentliche Fördermittel vorzunehmen oder Planungsabsichten hier-
zu kundzutun. 

 



 ob von den am Markt agierenden Anbietern (z.B. Satellitenbetreiber), die aufgrund ih-
rer Technologie keine Leerrohre nutzen können, nachgewiesen wird, dass sie tech-
nisch in der Lage sind, eine verlässliche Breitbandabdeckung für den gesamten ermit-
telten Bedarf in der 

 Stadt Zwickau (5 Stadtbezirke, 35 Stadtteile)  - Einwohner/Haushalte [94.749/48.930] - 

1) Mitte  [18.733/10.825] 

 11)  Innenstadt [3.153/2.225] 

12)  Mitte-Nord [4.609/2.669] 

13)  Mitte-West[4.215/2.311] 

14)  Mitte Süd[679/403] 

15)  Nordvorstadt [6.077/3.216] 

2) Ost [15.829/8.500] 

21)  Gebiet Äußere Dresdner Straße / Pöhlauer Straße [317/162] 

22)  Eckersbach Siedlung [1.515/714] 

23)  Pöhlau[702/339] 

24)  Auerbach[1.596/730] 

25)  Eckersbacher Höhe (E5/1) [2.745/1.500] 

26)  Eckersbacher Höhe(E5/2-3)  [1.888/1.107] 

27)  Eckersbacher Höhe (E1-E4)  [5.473/3.225] 

28)  Gebiet Talstraße / Trillerberg [1.593/723] 

3) Nordvorstadt [13.853/6.423] 

31)  Pölbitz [3.717/2.046] 

32)  Weißenborn [4.278/1.967] 

33)  Niederhohndorf [313/121] 

34)  Hartmannsdorf [154/66] 

35)  Oberrothenbach [625/258] 

36)  Mosel  [2.220/888] 

37)  Crossen  [1.623/722] 

38)  Schneppendorf [590/232] 

39)  Schlunzig [333/123] 

4) West [17.020/9.296] 

41)  Gebiet Reichenbacher Straße / Freiheitssiedlung [1.053/554] 

42)  Marienthal-Ost [7.267/3.988] 

43)  Marienthal-West [8.134/4.497] 

44)  Brand [566/257] 

5) Süd [29.314/13.887] 

51)  Bockwa [228/117] 

52)  Oberhohndorf [2.324/1.021] 



53)  Schedewitz / Geinitzsiedlung[2.421/1.182] 

54)  Niederplanitz [5.515/2.502] 

55)  Neuplanitz [9.034/4.882] 

56)  Hüttelsgrün [442/176] 

57)  Oberplanitz  [6.326/2.786] 

58)  Rottmannsdorf [694/278] 

59)  Cainsdorf [2.330/943] 

bereitzustellen, ihnen jedoch die finanziellen Mittel dafür fehlen. 
 
Eine verlässliche Breitbandabdeckung im Sinne dieses Interessenbekundungsverfahrens ist nur 
gegeben, wenn Breitbandteilnehmeranschlüsse unter Berücksichtigung der Richtlinie des 
Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Förderung der wirtschaftsnahen 
Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (GA-Infra) in der aktuellen Fassung bereitgestellt werden. 
 
Entsprechende Angebote bzw. Erschließungspläne werden nur berücksichtigt, wenn Planun-
gen auf der Grundlage definitiver Beschlüsse zur Erschließung des Ortsteiles bzw. von Teilen 
des Ortsteiles mit Breitbandinternet innerhalb der nächsten 36 Monate nachgewiesen wer-
den, die einen Breitbanddienst zu den geforderten Qualitäten zu vertretbaren Preisen auch 
ohne Förderung bereitstellen. 
 
Die Stadt Zwickau erbittet sich Rückäußerungen bis zum 03.12.2010. 
 
Ein Aufwandsersatz kann nicht gewährt werden. 
 

II.3.) SONSTIGE INFORMATIONEN: 
Der Telekommunikationsanbieter hat alle relevanten Informationen, die für die Beurteilung im 
Rahmen des nichtförmlichen Interessenbekundungsverfahrens maßgeblich sein können, mit 
anzugeben. 

 
ABSCHNITT III: WEITERES VERFAHREN 

 
III.1) AUSWAHLVERFAHREN 

Ausschlaggebend für die Zulässigkeit und Berücksichtigung der Bekundungen sind neben der 
Einhaltung der unter II.2) genannten Anforderungen, weitere qualitative Merkmale der Ange-
bote wie unter anderem 

 Befähigungsnachweise (nach dem Telekommunikationsgesetz; Referenzprojekte) 

 Angaben über die Verfügbarkeitsgarantie und Ausfallsicherheit 

 Angaben über die Mindestbandbreiten am Netzknoten 

 Angaben über den voraussichtlichen Endkundenpreis und das Abrechnungsverfah-
ren 

 sowie der Schutz der installierten Anlagen und somit der Internetverbindungen 
gegen Dritte 

 

III2.) TAG DER ABSENDUNG DIESER VORINFORMATION 

 03.11.2010 


